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 Veröffentlicht am 03.06.1969

Norm

ASVG §334

Rechtssatz

Ein Dienstgeber, der einen noch nicht siebzehnjährigen Lehrling im zweiten Lehrjahr an einer gefährlichen

Holzbearbeitungsmaschine unbeaufsichtigt arbeiten läßt und es unterlassen hat, sich die Kenntnis der einschlägigen

Vorschriften zu verschaffen, handelt grob fahrlässig.

Entscheidungstexte

2 Ob 142/69
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Schlagworte

SW: Arbeitgeber
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